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236. Die heilige Allianz.
1815.

(Ghillany, Diplomat. Handbuch I., 384; französ.)

Das Original beginnt mit den bei derartigen Oerträgen üblichen Eingangs-
worten: „Im Namen der heiligen, unteilbaren Dreifaltigkeit"; dann werden die
Namen der drei Fürsten genannt und der Zweck des Bündnisses, die Erhaltung
des Oölkerfriedens, angegeben; hierauf folgen die 3 Artikel,

Art. I. Entsprechend den Worten der h. Schrift, welche alle Menschen
sich wie Brüder zu betrachten heißen, werden die drei kontrahierenden
Monarchen geeint bleiben durch die Bande einer wahrhaften und nnlös-
lichen Brüderlichkeit, iudem sie sich als Landslente betrachten: sie werden
sich bei jeder Gelegenheit uud an jedem Orte Unterstützung, Beistand und
Hülfe gewähren; indem sie gegen ihre Unterthanen und Heere sich als
Familienväter betrachten, werden sie dieselben in demselben Geiste von
Brüderlichkeit regieren, von dem sie erfüllt sind, um die Religion, den
Frieden und die Gerechtigkeit zu schirmen.

Art. II. Infolgedessen wird der einzige geltende Grundsatz, sei es
zwischen deu genannten Regierungen, sei es zwischen ihren llnterthanen, der
sein, sich wechselseitig Dienste zu leisten, dnrch ein unveränderliches Wohl-
wollen sich die gegenseitige Zuneigung zu bezeugen, von welcher sie beseelt
sein sollen, sich insgesamt nur als Glieder ein und derselben christlichen
Nation zu betrachten, indem die drei alliierten Fürsten sich selbst nur an-
sehen als Beauftragte der Vorsehung, um drei Zweige ein und derselben
Familie zu leiten, nämlich Österreich, Preußen und Rußland, und dadurch
bekennen, daß die christliche Nation, von welcher sie und ihre Völker ein
Teil sind, in Wahrheit keinen anderen Herrn hat, als den, welchem allein
die Macht zu eigen gehört, weil in ihm allein alle Schätze der Liebe, der
Wissenschaft und der unendlichen Weisheit sich finden: nämlich Gott, unseren
göttlichen Erlöser Jesus Christus, das Wort des Allerhöchsten, das Wort
des Lebens. I. M. empfehlen infolgedessen mit der zartesten Sorge ihren
Völkern als einziges Mittel diesen Frieden zu genießen, welcher ein gutes
Gewissen erzeugt und allein von Daner ist, jeden Tag sich mehr zu
befestigen in deu Grundsätzen uud der Übung der Pflichten, welche der
göttliche Erlöser die Menschen gelehrt hat.

Art. III. Alle Mächte, welche feierlich die geheiligten Grundsätze
bekennen werden, die den gegenwärtigen Akt diktiert haben, und anerkennen
werden, wie wichtig es für das Glück der zu lange erschütterten Nationen
ist, daß diese Wahrheiten in Zukunft aus die menschlichen Schicksale den
ganzen Einfluß ausüben, welcher ihnen zukommt, werden in diese h. Allianz
ausgenommen werden mit ebensoviel Eiser als Gunst.

Dreifach gegeben und gezeichnet zu Paris, im Jahre des Heils 1816,
den 14./26. September. Franz.

Friedrich Wilhelm.


